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ungeändert beschlossen 

 

Herr Raab teilt mit, dass zwischenzeitig bereits Kontaktsport in der Halle, nach wie vor 
mit zehn Leuten, erlaubt ist. In Hagen wurden vermehrt Reinigungskräfte in Schulen und 
Kindergartenprojekten abgezogen, so dass aktuell nicht ausreichend Kapazitäten vor-
handen sind, um die Hallen adäquat öfnen zu können. Diese wurden daher erst geöffnet 
nach Antragstellung eines Vereins unter Vorlage eines Hygienekonzeptes, wenn extern 
Reinigungskräfte organisiert werden konnten. Aktuell sind 30 Hallen geöffnet, für die sich 
40 Vereine beworben haben, so dass der Bedarf aller Antragsteller gedeckt werden kann. 
Aus wirtschaftlichen Gründen und im Hinblick auf den anstehenden Beginn der Sommer-
ferien werden keine weiteren Hallen mehr geöffnet. Die Sportplätze sind und bleiben in 
den Ferien geöffnet. Über die angegeben 30 Hallen hinaus können keine Öffnungen er-
folgen, da die Ferienzeit regelmäßig genutzt wird für terminierte Wartungs- und Repara-
turarbeiten. In den Ferien erfolgt die Öffnung von elf Hallen, auch hier ist der Bedarf der 
antragstellenden Vereine gedeckt.  
 
Bezogen auf die Nachfragen der Frau Neuhaus, Frau Heuer und des Herrn Strüwer teilt 
Herr Raab mit, dass entsprechende Wartungs- und Reparaturarbeiten aufgrund der ak-
tuell vorliegenden Situation nicht vorgenommen werden konnten. Auf den Plätze wurden 
in der Zwischenzeit, soweit es ging, bereits Arbeiten vorgenommen. Auch in den Hallen 
ist dies im Rahmen des Möglichen erfolgt. Lediglich die termingebundenen Vergaben 
konnten in dieser Zeit nicht vorgezogen werden.  
Zu den aktuellen Regelungen bezogen auf den Schwimmsport können leider keine Aus-
sagen getroffen werden, da dies in der Zuständigkeit der HagenBad liegt. Derzeit herrscht 
dort aktuell noch eingeschränkter Badebetrieb. Inwieweit dieser gelockert werden kann, 
kann nicht beurteilt werden.  
Während der Ferienzeit sind vier Hallen durchgehend geöffnet. Diese sind in den ersten 
drei Wochen geöffnet. Die anderen, dazukommenden Hallen sind in der zweiten Ferien-
hälfte mit geöffnet. 
 

Beschluss: 
 
Der Sport- und Freizeitausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
X  zur Kenntnis genommen 
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